
Die Benutzung des Zeltplatzes erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung 
von persönlichen Gegenständen sowie für Sach- oder Personenschäden.
Für Diebstahl, Vandalismus und mutwillige Beschädigungen wird keine Haftung
übernommen. Solche Vorfälle werden zur Anzeige gebracht und können straf- und
zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Auf dem Zeltplatz gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz sowie die
Weisungen des Organisationskomitees und des Sicherheitsdienstes.

 Insbesondere sind folgende Verhaltensweisen untersagt:
Diebstahl und unrechtmässige Aneignung von fremdem Eigentum
Sachbeschädigung und Vandalismus
Ruhestörung und übermässiger Lärm, insbesondere während der Nachtruhe
Offenes Feuer ausserhalb der dafür vorgesehenen Bereiche
Unsachgemässer Umgang mit Alkohol sowie Konsum oder Besitz von illegalen
Substanzen
Gewalt, Belästigung oder respektloses Verhalten gegenüber anderen

Den Anweisungen von Sicherheitsdienst und Organisationspersonal ist jederzeit Folge
zu leisten.
Bei Verstössen gegen diese Bestimmungen kann ein Platzverweis ausgesprochen
werden. Weitere rechtliche Schritte bleiben vorbehalten.
Mit dem Betreten des Zeltplatzes anerkennen alle Benutzenden diese Regelungen.
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